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Das Blut in den frühmittelalterlichen
Bussbiiehern.

Von A. Wiedemann.

Manche historisch interessante volkkunclliche Notiz lässt sich
aus den, etwa dem 8—9. Jahrhundert entstammenden, lateinisch ab
gefassten, christlichen Bussbüchern entnehmen, die in den sich ergän
zenden Werken von Wasserschieben, Die Bussordnungen der abend
ländischen Kirche. Halle, 1851, und Schmitz, Die Bussbücher, Mainz,
1883, herausgegeben worden sind, eine Aufgabe, auf die bereits
Friedberg, Aus deutschen Bussbüchern, Halle, 1868, hinwies. In ihnen
wird auch des Blutes gedacht. Die Fassung der ersten darauf be
züglichen Vorschrift lautet z. B. im Poenitentiale Valicellanum I. (cap.
96): Wenn durch Zufall Schweine oder Hühner Menschenblut ver
zehren, so soll man sie nach einem Jahre essen und ihr Same soll
nicht fortgeworfen werden. (97). Wenn Jemand unwissentlich das
Blut von Tieren oder das Fleisch von verstorbenen oder Götzen
bildern geopferten Tieren isst, so soll er vier Tage bei Brod und Wasser
biissen; wenn er es aber wusste, soll er zwei Jahre ohne Fleisch und
Wein leben. (98) Wenn aber Vögel in Netzen oder andere Tiere
sonstwie erstickt sind, oder wenn ein Sperber sie tötete, so darf man
sie nicht. essen, weil in der Apostelgeschichte vorgeschrieben ist:
„Enthaltet Euch des Erstickten und des Blutes und des den Götzen
bildern Geopferten. Fische aber darf man essen, weil sie anderer
Natur sind.“

Das angeführte Verbot findet sich in der Tat in der Apostel
geschichte (15. 20, 29; 21. 25). Es wird bereits I. Mos. 9. 4 und
noch Ezech. 33. 25 erwähnt, und III. Mos. 17. 11, V. Mos. 12. 23 damit
begründet, dass die Seele im Blute sei; an verschiedenen Stellen
wird (z. B. III. Mos. 7. 27, 17. 10) seine Übertretung mit Ausrottung
bedroht. Bekanntlich hat es das „Schächten“ der Juden veranlasst.
In den ersten Jahrhunderten n. Chr. wurde dasselbe in den christ
lichen Gemeinden allgemein beobachtet; es wird damals sogar ange
führt, um zu beweisen, der Vorwurf gegen die Christen, sie schlachteten
Kinder und tränkten mit deren Blut das Brod, das sie bei ihren
Mahlen verzehrten, könne nicht begründet sein (Tertullian, Apol. 9. 5;
vgl. Minucius Felix, Oct. 30; Euseb, hist. eccl. V. 1. 26 u. für das
Verbot Clemens Alex. Pädagog. III. 3. 25; Origenes c. Celsum VIII. 30,
p. 763). In der griechischen Kirche hielt man lange an der Vor
schrift fest, und bestrafte bis in das Mittelalter hinein ihre Über
tretung mit Excommunikation. In der lateinischen Kirche hingegen
kam sie schon um 400 ausser Gebrauch und wurde z. B. von Augustin,
contra Faustum KXNII. 13 für nunmehr bedeutunglos erklärt, da sie
ihren Zweck erfüllt habe; die wenigen, die noch an den alten Speise
verboten festhielten, würden von den Übrigen verlacht. Später tritt
das Gesetz wieder als zu Recht bestehend auf. Es bildet den 63.
der sog. apostolischen Canones (Hefele, Conciliengescli. I., S. 819),


